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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1984

Norm

KO §30

Rechtssatz

Aus dem Bereich des § 30 KO scheiden insbesondere solche Akte der Sicherstellung aus, die gleichzeitig mit der

Begründung der Schuld gewährt wurden und sich daher als Teil des die Schuld begründenden Rechtsgeschäftes

darstellen; in diesen Fällen erhält der Gläubiger nur das, was ihm auf Grund der mit dem Schuldner getro8enen

Abmachung gegeben werden mußte, um das Schuldverhältnis überhaupt zu begründen.
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